
Plenum/Plénum/Assemblea pleanria 19.11.2025 

1. Rekurse/Recours/Ricorsi 

a) Nr. 200/24  
(Keine Unzulässigkeit - Plakate direkt an Kindergarten- und Primarschulwegen) 

b) Nr. 140/25  
(Kein Sexismus – Werbebroschüre «Gute Vorsätze umsetzen – Ihr Vorsorge-Plan für 2025») 
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1. Rekurse/Recours/Ricorsi  

a) Nr. 200/24 
(Keine Unzulässigkeit - Plakate direkt an Kindergarten- und Primarschulwegen) 

Die Schweizerische Lauterkeitskommission, 

i n   E r w ä g u n g : 

Im vorinstanzlichen Verfahren hat sich das Folgende ergeben: 

1 Der Beschwerdeführer beanstandet, dass ein Plakat für ein erotisches Etablissement Nacktheit enthalte, 
dass die Werbung entlang von Schulwegen dem Kinder- und Jugendschutz widerspreche und dass die 
Werbung zudem Models als Kauf- bzw. Mietobjekte anpreise.  

2 Innert angesetzter Frist ist keine Stellungnahme der Beschwerdegegnerin eingegangen. 

3 Im Rahmen der verfassungsmässig garantierten Wirtschaftsfreiheit im Sinne von Art. 27 der Bundesver-
fassung ist das Anbieten und Bewerben von erotischen Dienstleistungen nicht widerrechtlich. Kommer-
zielle Kommunikation für zulässige Erotikangebote in der Öffentlichkeit ist nicht zu beanstanden, so-
lange sie sich im Rahmen der Gesetzgebung (z.B. kein Verstoss gegen Strafnormen betreffend Porno-
graphie) und der Grundsätze der Lauterkeitskommission bewegt, insbesondere solange die Werbung 
nicht die Würde eines Geschlechts verletzt und damit als geschlechterdiskriminierend zu qualifizieren 
wäre (Grundsatz Nr. B.8 der Lauterkeitskommission).  

4 Die Lauterkeitskommission hat die beanstandete kommerzielle Kommunikation geprüft und kommt zum 
Schluss, dass das Plakat keinen pornographischen Inhalt aufweist. Sie vermag auch keinen Fall ge-
schlechterdiskriminierender Werbung im Sinne des Grundsatzes Nr. B.8 zu erkennen. Zwischen der 
fraglichen Abbildung und der beworbenen, rechtlich zulässigen Dienstleistung besteht ein klarer Zu-
sammenhang. Es sind weder Anspielungen oder Darstellungen von Unterwerfung oder Ausbeutung von 
Frauen noch Gewalt, Gewaltandrohung oder Dominanzgebaren gegenüber Frauen erkennbar. Die Wer-
bung richtet sich auch nicht erkennbar oder überwiegend an Kinder und Jugendliche. Es liegt nach der 
ständigen Praxis der Lauterkeitskommission (vgl. z.B. Entscheide Nr. 284/2013 der Dritten Kammer vom 
22.01.2014 oder Nr. 160/2024 der Zweiten Kammer vom 20.11.2024) auch keine unangemessene Dar-
stellung von Sexualität vor, da durch das Bild auf dem Plakat keine direkte Bezugnahme auf den Ge-
schlechtsakt oder auf bestimmte Sexualpraktiken geschaffen wird. 

5 Die Tatsache, dass vier von achtundzwanzig abgebildeten Frauen mit unbekleidetem Oberkörper er-
kennbar sind, ändert an dieser Beurteilung nichts. Dies mag zwar anstössig sein und allenfalls einen 
Verstoss gegen die guten Sitten darstellen, ist deswegen aber nicht rechtlich unzulässig. Über die Quali-
tät, die Güte und den Geschmack einer Massnahme der kommerziellen Kommunikation hat die Lauter-
keitskommission nicht zu befinden. 

6 Es ist abschliessend auch noch festzuhalten, dass es in der Schweiz keine bundesrechtlichen oder 
selbstregulatorischen Einschränkungen in Bezug auf den Standort von Werbung für zulässige Erotikan-
gebote gibt (dies im Unterschied bspw. zu Tabakprodukte- oder Spirituosenwerbung, wo im Rahmen der 
Selbstregulierung Mindestabstände bspw. zu Schulen oder Kindergärten festgelegt wurden).  

7 Aus diesen Gründen verstösst das beanstandete Plakat nicht gegen den Grundsatz Nr. B.8 der Lauter-
keitskommission und die Beschwerde ist abzuweisen. 

8 Der Beschluss der Ersten Kammer lautete wie folgt:  

«Die Beschwerde wird abgewiesen.» 
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Basierend darauf hält das Plenum das Folgende fest:  

1 Der Beschwerdeführer hat innert Frist am 14. April 2025 Rekurs eingereicht. In seiner Rekursschrift 
macht er geltend, dass im Entscheid der Bezug zum Schutzalter und dem Jugendschutz fehle, zumal die 
Werbung auf öffentlichem Grund gezeigt werde. Der Beschwerdeführer bezweifelt, dass diesem Anlie-
gen genügend Rechnung getragen worden sei.  

2 Die Rekursgegnerin hat auf die Einreichung einer Stellungnahme verzichtet. 

3 Nach Art. 18 Abs. 1 Ziff. 2 des Geschäftsreglements der Lauterkeitskommission ist ein Rekurs nur in Fäl-
len von Willkür möglich. Nach herrschender Rechtsprechung und Praxis der Lauterkeitskommission 
liegt Willkür dann vor, wenn die Erwägungen der Vorinstanz offenbar unhaltbar sind, zur tatsächlichen 
Situation im Widerspruch stehen, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verlet-
zen oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderlaufen (siehe SLKE «Superlativwer-
bung Hotelfachschule» v. 23.11.2016, E.3, sic! 2017, 248). Wie im Tätigkeitsbericht 2002 (Seite 8) ausge-
führt, wurde der Rekurs nicht dazu geschaffen, die Lauterkeitskommission zu einer Wiedererwägung 
anzuhalten.  

4 Der rekursführende Beschwerdeführer macht keine Willkürgründe geltend. In seiner Eingabe bringt er 
nebst allgemeiner (politischer) Kritik lediglich vor, dass der Entscheid dem Schutzalter und dem Jugend-
schutz nicht genügend Rechnung trage.  

5 Nach Ansicht des Plenums der Lauterkeitskommission hat die Vorinstanz in ihrem Entscheid in genü-
gender Weise ausgeführt, dass kein bundesrechtlicher oder selbstregulatorischer Jugendschutz vor 
Plakatwerbung für zulässige Erotikangebote vorgesehen ist, solange die Plakatwerbung keine pornogra-
phischen oder geschlechterdiskriminierenden Inhalte, wie im vorliegenden Fall zutreffend, aufweist. Die 
Ausführungen der Vorinstanz sind vollständig und korrekt. Vor diesem Hintergrund ist der Rekurs abzu-
weisen. 

b e s c h l i e s s t : 

Der Rekurs wird abgewiesen. 
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b) Nr. 140/25 
(Kein Sexismus – Werbebroschüre «Gute Vorsätze umsetzen – Ihr Vorsorge-Plan für 2025») 

Die Schweizerische Lauterkeitskommission, 

i n   E r w ä g u n g : 

Im vorinstanzlichen Verfahren hat sich das Folgende ergeben: 

1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass das Sujet der Informationsbroschüre einen sexistischen Cha-
rakter habe. Der natürliche Zusammenhang zwischen den zwei abgebildeten, Yoga praktizierenden 
Frauen und dem beworbenen Finanzvorsorgeprodukt der Beschwerdegegnerin fehle. Die zwei Frauen 
seien in enger Kleidung mit gespreizten Beinen und geschlossenen Augen abgebildet. Es sei offensicht-
lich, dass die Frauen in dieser Yoga-Position einzig als Blickfang zum Einsatz kommen würden, um Auf-
merksamkeit zu erregen. 

2 Die Beschwerdegegnerin erläutert in ihrer Stellungnahme, dass der Grund für die Bildwahl war, einen 
Bezug zur Umsetzung von guten Vorsätzen zum Jahresanfang zu setzen. Für viele Menschen sei ein  
guter Vorsatz, mehr Sport, wie z.B. Yoga, zu treiben. Yoga werde überwiegend von weiblichen Personen 
praktiziert. Die Personen auf dem Bild würden für die Sportart übliche, bequeme Kleidung tragen und 
eine für die Sportart typische Haltung einnehmen. Mit dem Vermitteln von Ruhe und Entspannung habe 
die Beschwerdegegnerin die Brücke zur finanziellen Vorsorge und ihren Produkten schlagen wollen. 

3 Gemäss Grundsatz Nr. B.8 Abs. 1 der Lauterkeitskommission ist kommerzielle Kommunikation, die ein 
Geschlecht diskriminiert, indem sie die Würde eines Geschlechts verletzt, unlauter. In Abs. 2 wird bei-
spielhaft aufgezählt, wann eine geschlechterdiskriminierende Werbung insbesondere vorliegt. Grund-
lage für die Feststellung einer geschlechterdiskriminierenden Werbung ist aber eine Verletzung der 
Würde eines Geschlechts. 

4 Nach Ansicht der Lauterkeitskommission vermag die vorliegende Abbildung von zwei Yoga praktizieren-
den Frauen die Würde des weiblichen Geschlechts nicht zu verletzen. Die gezeigte Trainingssituation 
erscheint alltäglich und typisch, die Kleidung ist üblich für diesen Sport und es erfolgt weder eine Sexu-
alisierung noch eine Stereotypisierung des dargestellten Geschlechts. Es ist auch ein sachlicher Zusam-
menhang zwischen Yoga-Sport und Vorsorge erkennbar, soweit von guten Vorsätzen fürs neue Jahr die 
Rede ist, weshalb die Personen auch nicht in rein dekorativer Funktion als Blickfang dargestellt werden. 

5 Demzufolge ist keine Diskriminierung eines Geschlechts festzustellen, weshalb die Beschwerde abzu-
weisen ist. 

6 Der Beschluss der Zweiten Kammer lautete wie folgt:  

«Die Beschwerde wird abgewiesen.» 

Basierend darauf hält das Plenum das Folgende fest:  

1 Die Beschwerdeführerin hat innert Frist am 24. Juni 2025 Rekurs eingereicht. In ihrer Rekursschrift 
bringt sie ergänzende Argumente und Erläuterungen (in Bezug auf Zielpublikum, beworbenes Finanz-
produkt, Bildwahl sowie Bildbotschaft und Bildsprache) vor und bittet das Plenum, den Beschluss der 
Zweiten Kammer zu revidieren. 

2 Die Rekursgegnerin führt in ihrer Stellungnahme vom 2. Juli 2025 aus, dass die Beschwerdeführerin 
keine Willkürgründe vorgebracht habe. Sie beantragt die Abweisung des Rekurses. 

3 Nach Art. 18 Abs. 1 Ziff. 2 des Geschäftsreglements der Lauterkeitskommission ist ein Rekurs nur in Fäl-
len von Willkür möglich. Nach herrschender Rechtsprechung und Praxis der Lauterkeitskommission 
liegt Willkür dann vor, wenn die Erwägungen der Vorinstanz offenbar unhaltbar sind, zur tatsächlichen 
Situation im Widerspruch stehen, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verlet-
zen oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderlaufen (siehe SLKE «Superlativwer-
bung Hotelfachschule» v. 23.11.2016, E.3, sic! 2017, 248). Wie im Tätigkeitsbericht 2002 (Seite 8) 
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ausgeführt, wurde der Rekurs nicht dazu geschaffen, die Lauterkeitskommission zu einer Wiedererwä-
gung anzuhalten. Weiter ist festzuhalten, dass im Rekursverfahren der Lauterkeitskommission keine 
neuen Sachvorbringen zulässig sind und eine Stellung von Beweisanträgen nicht vorgesehen ist. Neue 
Tatsachenbehauptungen im Rahmen des Rekursverfahrens sind nur zugelassen, soweit es sich um neue 
Tatsachen handelt, die im Vorverfahren aus objektiven Gründen noch gar nicht vorgetragen werden 
konnten (sogenannte echte Noven). Im Rekursverfahren kann nicht nachgeholt werden, was im Be-
schwerdeverfahren vergessen ging.  

4 Die rekursführende Beschwerdeführerin macht keine expliziten Willkürgründe geltend. Ihre Eingabe 
zielt offensichtlich darauf ab, dass das Plenum die Beschwerde im Sinne einer Wiedererwägung noch-
mals beurteilen soll. Für diesen Zweck wurde das Rekursrecht nicht geschaffen. Vor diesem Hinter-
grund ist der Rekurs abzuweisen. 

5 Soweit zusätzliche Dokumente eingereicht werden, bleiben diese unberücksichtigt, da es sich um keine 
echten Noven handelt. 

b e s c h l i e s s t : 

Der Rekurs wird abgewiesen. 

 


